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Verkehrshindernisse und Verkehrseinrichtungen auf Straßen und Straßenteilen, die
grundsätzlich nicht dem motorisierten Verkehr dienen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen meiner Aufgabenwahrnehmung werdeich immer wieder mit Fällen konfrontiert, bei
denen auf den o. g. Straßen oder Straßenteilen (z. B. selbständig geführten Radwegen)
Schranken, Pfosten, Gitter, sogenannte Umlaufsperren oder Drängelgitter oder vergleichbare
Einrichtungen angebrachtsind, die das Verhalten der Verkehrsteilnehmer unmittelbar beeinflus-
sen, z. B. indem die Verkehrsteilnehmer um diese herumfahren müssen, ohne daß diese Ein-

richtungen von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde angeordnet sind. Aus diesem Anlaß
stelle ich folgendesklar:

1. Soweit die vorgenannten Einrichtungen ohne Anordnung durch die zuständige Straßen-
verkehrsbehörde — ausgenommendie Fälle des $ 45 Abs. 2 StVO - angebracht sind,
handelt es sich um Verkehrshindernisse im Sinne des 8 32 Abs. 1 StVO. In diesem
Zusammenhang verweise ich auch auf $ 315b StGB. In den Fällen des 845 Abs. 2
StVO bedarf es einer Anordnung derzuständigen Straßenbaubehörde.

2. Vorgenannte Einrichtungen sind grundsätzlich einer Anordnung als Verkehrseinrichtung
(8 43 StVO) zugänglich. Da die vorgenannten Einrichtungen die BenutzungdesTeils der
Straße unterbinden, auf oder über dem sie angebracht sind, beschränkensie denflie-
ßenden Verkehr. Eine Anordnungist daher nur nach $ 45 Abs. 1 in Verbindung mit $ 45
Abs. 9 Satz 2 StVO möglich.

3. Bei der Entscheidung über die Anordnung solcher Verkehrseinrichtungenist stets der
Grundsatz der mildestmöglichen Maßnahme zu beachten. Dies gilt auch für die regelmä-
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Rig durchzuführenden Überprüfungen der Anordnungen im Bestand (vgl. Abschnitt IV
der VwV zu 8 45 Abs. 3 StVO). Das bedeutet, daß zunächst zu prüfenist, ob eine fest-
gestellte, erheblich über das allgemeine Risiko hinausgehende Gefahrenlage durch mil-
dere Maßnahmen, wie z. B. die Anordnung von Gefahrzeichen oder Vorfahrtregelung
mittels Verkehrszeichen, hinreichend zu mindernist.

4. Zur Durchsetzung angeordneter Verkehrsverbote (z. B. Zeichen 240, 260 StVO) dürfen
diese Einrichtungen nicht angeordnet werden. Die Durchsetzung bestehenderallgemei-
ner Verkehrsvorschriften und örtlicher Anordnungenist Aufgabe der Verkehrsüberwa-
chung. Gegenüber motorisierten Zweirädern sind diese Einrichtungen in der Regel wir-
kungslos.

5. „Straße“ im Sinne der StVO ist jede Verkehrsfläche, die dem öffentlichen Verkehr zu die-
nen bestimmtist, auf der öffentlicher Verkehr geduldet wird oder sonst stattfindet. Auf
die Baulast oder Eigentumsverhältnisse kommt es dabei nicht an. Öffentlicher Verkehr
liegt vor, wenn die Verkehrsfläche von einem unbestimmten und auch nicht bestimm-
baren Personenkreis benutzt wird. Auf das Vorhandensein bestimmter Verkehrsarten,z.
B. von Kraftfahrzeugverkehr, kommt es dabeinicht an.

6. Auf diesen Flächen gilt die StVO. Die zuständigen Straßenverkehrsbehörden ergeben
sich aus 88 10, 11 der Verordnung zur Bestimmung verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten.

7. Einrichtungen, die das Verhalten der Verkehrsteilnehmernicht unmittelbar beeinflussen,
zählen nicht zu den hier behandelten Einrichtungen. Solche Einrichtungen sind z. B. Ab-
sturzsicherungen, Geländer, die vor dem unbeabsichtigten Verlassen der Straße bewah-
ren sollen, oder Einrichtungen zur baulichen (Längs-)Trennungeinzelner Straßenteile.

Im Sinne des Vorgenanntenbitte ich die Straßenverkehrsbehörden,alle Straßen ihres Zustän-
digkeitsbereichs daraufhin zu überprüfen, ob dort Einrichtungen im vorstehend beschriebenen
Sinne angebracht sind, ohne daß hierfür die notwendigen Anordnungenvorliegen. Wo dies der

Fall ist, ist die kurzfristige Öffnung (soweit, z. B. bei Schranken, möglich) bzw. Entfernung zu
"veranlassen; ausgenommenhiervon sind Waldwege im Sinne von $ 15 HWaldG.

Soweit vorhandene Einrichtungen straßenverkehrsbehördlich angeordnetsind, ist die Anord-
nung darauf zu überprüfen, ob sie den vorliegend konkretisierten aktuellen Anforderungen der
StVO genügen. Dort wie auch bei neuen Anordnungenist sicherzustellen, daß die Einrichtun-
gen hinreichend gekennzeichnet sind. Diese Kennzeichnung ‚kann durch Absperrschranken
(Zeichen 600 StVO) oder Leitmale (Zeichen 627 StVO) erfolgen; die Befreiung von der Vorgabe
von Abschnitt 1 der Anlage 4 zu $ 43 Absatz 3 StVO, wonach Zeichen 600 nur zur Kennzeich-
nung von Arbeits- und Unfallstellen oder sonstigen vorübergehenden Hindernissen angeordnet
werdendarf, gilt insoweit als erteilt. Die Abmessungen sind dem VZKat zu entnehmen, zu den
Reflexionseigenschaften verweise ich auf die einschlägigen Vorschriften. Ein rot-weißes Lackie-
ren der Stangen und Holme dieser Einrichtungenstellt keine hinreichende Kennzeichnung dar.
Deren Bekleben mit reflektierender rot-weißer Folie stellt nur dann eine hinreichende Kenn-
zeichnung dar, wenn diese das Erscheinungsbild von Zeichen 600 StVO und dessen Mindest-

Abmessungen gemäß VZKateinhält.

Bitte setzen Sie Ihre nachgeordneten Behörden entsprechend in Kenntnis.

Freundliche Grüße

 


